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WISSENSCHAFT FÜR DIE PRAXIS

Stefan Bach

Warum sind alte Steuern gute Steuern?
Canard’sche Steuerregel und neue Theorieansätze

Das Steuerrecht westlicher Demokratien wird als kompliziert, verwirrend und teilweise 
ungerecht beklagt. Dennoch erweist es sich als ausgesprochen schwierig, die Steuergesetz

gebung transparenter und effizienter zu gestalten. Welche Kräfte und Faktoren widersetzen sich 
einem solchen Reformprozeß, und wie kann die Front gegen Reformen aufgebrochen werden?

Der Steuerreformprozeß westlicher Demokratien ent
wickelt in weiten Bereichen ein problematisches Ei

genleben, das durch Immobilismus, Unsystematik und 
Strukturkonservatismus gekennzeichnet ist. Vielfach 
wird die Tendenz zum unsystematischen, von Partialin
teressen durchsetzten, ineffizienten, ungerechten und 
komplizierten Steuerrecht beklagt’ . Vor allem zeigt sich, 
daß einmal etablierte Steuern oder Steuernormen, die 
konzeptionell nicht mehr in das bestehende Steuersy
stem passen, nur unter großen politischen Widerständen 
reformiert oder abgeschafft werden können. In diesem 
Zusammenhang wird gerne die sogenannte „Canard’
sche Steuerregel“ angeführt: „Alte Steuern sind gute 
Steuern.“ 2

Diese Grunderfahrung moderner Steuerpolitik soll im 
folgenden anhand neuerer volks- und sozialwissen
schaftlicher Theorieansätze und Erklärungsmuster für in
dividuelles und soziales Verhalten näher erläutert wer
den.

Breite Bevölkerungsgruppen haben nur einen ge
ringen Kenntnisstand über die volkswirtschaftlichen Fra
gen der Besteuerung. Empirische Untersuchungen bele
gen, daß viele Bürger -  abgestuft nach Bildung und Be
rufsgruppe -  die Höhe ihrer eigenen Steuerbelastung im 
Vergleich zu anderen überschätzen und nur ein geringes 
institutionelles Wissen über die Angelegenheiten der Be
steuerung aufweisen3. Zwar werden sie selbst in unter
schiedlicher Weise in das Besteuerungsverfahren einbe
zogen-vor allem bei den direkten Veranlagungssteuern. 
Doch geben immer mehr Steuerzahler diese lästige 
Pflicht an Steuerberater ab; nicht nur die Selbständigen- 
haushalte, sondern zunehmend auch die Arbeitnehmer
haushalte. Das Wissen um den systematischen Aufbau
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der Besteuerung und deren Wirkungen auf die volkswirt
schaftlichen Aggregate der Einkommensentstehung, 
-Verwendung und -Verteilung ist nur gering ausgeprägt.

Der Steuerbürger verspürt in der Regel auch keinen 
Anreiz, seinen Informationsstand zu verbessern, sieht 
man einmal ab von besonderen politischen oder berufli
chen Interessen. Als einzelner Staatsbürger hat er mit 
seiner Stimmabgabe oder durch sein politisches Engage
ment keinen spürbaren Einfluß auf die politischen Ent
scheidungen4. Insoweit liegt es nahe, sich in „rationaler 
Ignoranz“ zu üben.

' K. T ip k e :  Über Steuergerechtigkeit in Steuergesetzgebung,
Steuerverwaltung und Steuergerichtsbarkeit, in : Steuer und W irtschaft, 
1980, S. 287 ff.; A. R a u p a c h :  Niedergang des deutschen
Einkommensteuerrechts, Möglichkeiten der Neubesinnung, in:
A. R a u p a c h  u. a. (Hrsg.): Niedergang oder Neuordnung des 
deutschen Einkommensteuerrechts. Köln 1985 ,S. 1 8 f(.; K. T ip k e  : 
Von der Unordnung zur Neuordnung des Einkommensteuerrechts, in: 
ebenda, S. 163 ff.; d e r s .  : Lehren aus der Steuerreform 1990, in: 
S teuer und W irtschaft, 1989, S. 291 ff.; d e r s . :  Die S teuerrechtsord
nung, Bd. III, Köln 1993, S. 1442 ff.

2 Nach N icolas-François C a n a r d  (1750-1833): Grundsätze der 
Staatswirtschaft (Principes d'économ ie politigue, 1801 ), S tuttgart 1958, 
Tz. 107; dazu auch G. S c h m ö ld e r s ,  K.-H. H a n s m e y e r  : A ll
gemeine Steuerlehre, 5. Aufl., Berlin 1980, S. 50. Hintergrund dieser 
„Steuerregel" ist jedoch ein anderer Zusammenhang: Canard gilt als 
Begründer der „D iffusionstheorie“ der Steuerinzidenz, der zufolge sich 
die Steuerlast mit der Zeit über Preis- und Nachfrageveränderungen wie 
eine Flüssigkeit in einem System kommunizierender Röhren gleichmä
ßig auf alle Ertragsquellen verteile und vom einzelnen kaum noch wahr
genommen werde. Jede Änderung der Besteuerung verändere das 
G leichgewicht letzten Endes nicht, löse jedoch schädliche, mit Anpas
sungsverlusten verbundene Überwälzungsvorgänge aus. „On voit donc 
que ce n'est pas l'impôt par lui-mème qui fait le mal mais seulement le 
dérangement d'équilibre qu'il cause. Donc on peut avancer cette 
grande vérité, que tout vieil impôt est bon, e t tout nouvel im pôt est mau
vais ",

3 G. S c h m ö ld e r s :  F inanz-und Steuerpsychologie, Reinbek bei 
Hamburg 1970,S .61 ff.; S. B. H a n s e n :  TheP oliticso fTaxation , 
New York 1983, S. 179 ff.; D. G ru n o w , F. H e g n e r ,  F. X. 
K a u fm a n n  : Steuerzahler und Finanzamt, Frankfurt a.M., New York 
1978, S. 179 ff.; U. B r e ts c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuer
reform 86-90: Steuerpolitik zw ischen Konzept und Kompromiß, in: 
Arbeit und Sozialpolitik, 1988, S. 150; K. T ip k e :  Die Steuerrechts
ordnung, a. a. O., S. 1466 ff.

4 Vgl. A. D o w n s :  Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübin
gen 1968, S. 260 ff.
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Zugleich wird die Steuerbelastung deutlich erfahren. 
Nicht nur die direkten Steuern gehören zu den „merkli
chen" Steuern. Zumindest anläßlich von Erhöhungen 
werden auch die ertragreichen indirekten Abgaben, allen 
voran die Umsatzsteuer, aber auch die aufkommensstar
ken Verbrauchsteuern (wie z.B. die Mineralöl- oder die 
Tabaksteuer), deutlich wahrgenommen. Bedenkt man 
ferner, daß durch das repräsentative Abstimmungsver
fahren über die öffentlichen Güter und aufgrund deren ge
meinschaftlichen Verbrauchs der Nutzen der Staatslei
stungen tendenziell unterschätzt wird, ist ein gewisses 
Unbehagen breiter Bevölkerungskreise gegenüber dem 
Steuerstaat verständlich: Man überläßt einen nicht unwe
sentlichen Teil seines Einkommens und seiner Ausgaben 
dem Fiskus, sieht dabei nicht recht ein wofür eigentlich 
und glaubt sich bei der Verteilung der Steuerlasten be
nachteiligt. Gerade dieses Unbehagen, dieses „nicht wis
sen“ , welches auch in unangenehmen physiologischen 
Wirkungen erfahren wird, macht viele Menschen emp
fänglich für die Übernahme von „vorgeprägten Formeln“ , 
bequemen Halbwahrheiten, Stammtischweisheiten, um 
diesem als bedrohlich und unangenehm empfundenen 
Gemütszustand zu entgehen5.

Eine solche Steuermentalität bringt es mit sich, daß 
Steuerausweichung als legitime Anpassungsreaktion auf 
die Steueransprüche des Staates anerkannt ist und Steu
erhinterziehung als Kavaliersdelikt gilt. Die mehr oder 
weniger absichtlich von Gesetzgeber und Verwaltung 
(„maßvoller Gesetzesvollzug“) eingeräumten Lücken 
werden ohne große Skrupel ausgenutzt. So wurden in der 
Vergangenheit Zinsen im Rahmen der Einkünfte aus Ka
pitalvermögen massenhaft hinterzogen, inzwischen or
ganisieren die Kreditinstitute im großen Stil die Umge
hung des Zinsabschlages über ausländische Finanz
plätze; Selbständige verbrämen private Aufwendungen 
als Erwerbsaufwendungen; Dienstleistungen im privaten 
Haushalt werden vielfach „ohne Rechnung“ abgewickelt.

Die steuerpolitische Willensbildung

Ein dergestalt geprägtes öffentliches Bewußtsein, das 
sich auch in der veröffentlichten Meinung fortsetzt, bildet 
den Resonanzboden für die steuerpolitische Willensbil
dung. Dort werden Interessen durch Verbände und Lobby
isten organisiert. Diese Verbände und Gruppen sind ne
ben der Exekutive, den politischen Parteien, deren Parla
mentsfraktionen und den sonstigen gesellschaftlichen 
Gruppen die Hauptakteure der Steuerpolitik. Ihr Fachwis
sen und spezielle Insiderinformationen verschaffen ih
nen einen Kompetenz- und Informationsvorsprung. Aus
gestattet mit großen finanziellen und personellen Res
sourcen, einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit und 
unterstützt von wissenschaftlicher Beratung können sie 
die öffentliche und veröffentlichte Meinung, vor allem

aber die Entscheidungsträger des politischen Systems 
beeinflussen und in der Rolle von Stimmenführern politi
sche Leitbilder anbieten6. Dies kann auf vielfältige Weise 
geschehen7: indem man Themen und Informationen se
lektiv in die Öffentlichkeit lanciert, indem Politiker oder 
politische Gruppierungen finanziell und organisatorisch 
unterstützt werden, durch intensive Kontaktpflege, perso
nellen Austausch und persönliche Verbundenheit mit Par
teien, Parlamenten, Regierung und Ministerialbürokratie, 
schließlich durch Teilnahme an der institutionellen und in
formellen Politikberatung (z.B. Ausschußanhörungen, 
Expertengespräche) oder durch Mitgliedschaft in Beirä
ten und Aufsichtsgremien.

Aus Sicht der politischen Entscheidungsträger ist die 
Mitwirkung der Verbände ein wichtiges, wenn nicht sogar 
unabdingbares Vehikel bei der Bewältigung der außeror
dentlich komplexen Gegenstände und Prozesse der fi
nanzpolitischen Willensbildung8. Um erfolgreich zu agie
ren, müssen Politiker versuchen, diejenigen Teilbereiche 
zu steuern, die sich letzten Endes in einer hohen Wähler
beweglichkeit zu ihren Gunsten niederschlagen9. Dabei 
werden sie insbesondere auf die erst von den Verbänden 
und Gruppen lancierten und organisationsfähig gemach
ten Problemfelder eingehen. Die Mitwirkung der Ver
bände vermag die oft komplexen, erratischen und chaoti
schen Abläufe der finanzpolitischen Willensbildung ein 
Stück kalkulierbarer zu machen. Die Politiker können die 
durch das Marketing der Verbände aufgeworfenen Pro
blemfelder aufgreifen und damit in der Öffentlichkeit 
Pluspunkte sammeln, um die öffentliche Meinung und 
letztlich die Wähler auf ihrer Seite zu haben. Die einfluß
reichen Verbände haben somit großen Einfluß auf den 
Steuerreformprozeß. Sie können bestimmte Themen 
„pushen“ , aber auch den öffentlichen Diskurs über 
andere Problemkreise unterbinden.

5 G. S c h m ö ld e r s :  Finanz- und Steuerpsychologie, a. a. O.,
S. 143 (f.; d e r s . :  Finanzpolitik, 3. Aufl., Berlin u. a. 1970, S. 124 ff.

6 Vgl. S. F. F r a n k e :  Ein Beitrag zur Steuerreform politik in der 
Demokratie, in: K.-H. H a n s m e y e r  (Hrsg.): Staatsfinanzierung 
im Wandel, Berlin 1983, S. 177 ff.

7 Dazu U. v. A le m a n :  Organisierte Interessen in der Bundes
republik Deutschland, Opladen 1987, S. 172 ff.: M. H im e r :  Der 
Deutsche Bundestag im Netzwerk organisierter Interessen, in:
D. H e r z o g  u .a . (Hrsg.): Parlament und Gesellschaft, Opladen 
1993, S. 147 ff.; W. R u d z io :  Das politische System der Bundes
republik Deutschland, 3. Aufl., Opladen 1991.

9 Vgl. D. H e r z o g :  Der m oderne Berufspolitiker. Karrierebedin
gungen und Funktion in westlichen Demokratien, in: Landeszentrale für 
politische Bildung Baden-Württemberg (Hrsg.): Eliten in der Bundes
republik Deutschland. Stuttgart 1990, S. 28 ff. Unter diesem Aspekt 
heute noch lesenswert ist die im Jahre 1958 von Günter Schmölders in
itiierte Befragung von 67 M itgliedern des 3. Deutschen Bundestages zu 
damals aktuellen finanz- und geldpolitischen Fragen („Schäffer'scher 
Ju liusturm “ ). Dabei ließ sich bei zahlreichen Abgeordneten mangelnde 
Fachkompetenz, darauf beruhende Unsicherheit in der Beurteilung 
sowie ein Flüchten in vorgeprägte Formeln nachweisen, dazu
G. S c h m ö ld e r s :  Der Politiker und die Währung, Frankfurt 1958.

’ S. F. F r a n k e :  Ein Beitrag zur Steuerreformpolitik, a. a. O.,
S. 176 ff.
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Hinzu kommt die grundsätzlich unstrittige Eignung der 
modernen Besteuerung als multifunktionales Instrument 
der allgemeinen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik. 
Zahlreiche Aushöhlungen der steuerlichen Bemessungs
grundlagen zeugen hiervon, man denke an die diversen 
Sonderabschreibungen, die Abzugsmöglichkeit von 
Spenden, die Begünstigung von selbsterstelltem Wohn- 
raum, die chaotischen Regelungen der Besteuerung von 
Alterseinkünften, das Gemeinnützigkeitsrecht, um nur ei
nige herausragende Beispiele zu nennen, wo die Be
steuerung als Instrument der Struktur- und Regionalpoli
tik, der Umweltpolitik, der Sozialpolitik, der Umverteilung, 
der Kulturpolitik, der Wohnungsbauförderung eingesetzt 
wird. Diese Tradition des „steuerpolitischen Mehrzweck
interventionismus“ '0 macht die Steuerpolitik jedoch zu
gleich anfällig für Manipulationen zugunsten von Partiku
larinteressen unter dem Deckmantel dieser Ziele.

Zum tieferen Verständnis des Steuerreformprozesses 
muß ferner bedacht werden, daß die materielle Inzidenz 
von Steuerreformen aus Sicht der Betroffenen unsicher 
ist. Unterstellt man risikoaverses Verhalten, so werden 
die vom Abbau der Steuervorteile betroffenen Gruppen 
ihre Verteilungsnachteile überschätzen, die übrigen 
Gruppen ihre Vorteile eher unterschätzen". Langfristige 
Verteilungsspielräume, die durch ein allokativ verbesser
tes Steuersystem geschaffen werden, nimmt die breite 
Öffentlichkeit dagegen kaum wahr. Das für die moderne 
Wohlfahrtsökonomik und die Theorie der Wirtschaftspoli
tik zentrale Theorem der Trennung von Allokations- und 
Distributionsproblemen wird außerhalb nationalökonomi
scher Seminare kaum nachvollzogen. Politisch ist es oh
nehin meist nicht einlösbar. Steuerreformen werden in

, 0 G. S c h m ö ld e r s :  Der W ohlfahrtsstaat am Ende, Adam Riese 
schlägt zurück, München 1983, S. 59 ff.

"  Vgl. R. N e c k :  Zur politischen Ökonomie von Steuerreformen, 
in: K.-H. H a n s m e y e r  (Hrsg.), a. a. O., S. 163 f.; H. M a n n :  
Theorie und Politik der Steuerreform in der Demokratie, Frankfurt a.M. 
u.a. 1987, S. 151 ff., S. 188.

12 Diesen Humankapitaleffekt beklagt auch Klaus Tipke: Mit der Kurz
lebigkeit vieler steuerrechtlicher Vorschriften gehe eine Art „W egwerfli
teratur" einher. Was blind gelernt werden müsse, werde bei der näch
sten Änderung zu.,W issensm üll“ , K. T ip k e :  Die Steuerrechtsord
nung, a. a. O., S. 1471; vgl. auch K. T ip k e ,  J. L a n g :  Steuer- 
recht, 12. Aufl., Köln 1989, S. 70.

,J Zur Theorie des „rent seeking" G. Tu l l o c k :  Rent seeking, in: 
The New Palgrave, D ictionary of Economics, Vol. 4, London u.a. 1987, 
S. 147 ff.

14 R. N e c k :  Zur politischen Ökonomie von Steuerreformen, a .a .O ., 
S. 163 f.; U. B r e ts c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuerreform
86-90, a. a. O., S. 156. Klaus Tipke konstatiert, es bestehe der Eindruck, 
daß die Steuerreform 1990 der Bundesregierung politisch eher gescha
det habe, ebenso wie die Einkommensteuerreformen der siebziger 
Jahre der sozialliberalen Koalition geschadet hätten, K. T ip k e :  
Lehren aus der Steuerreform 1990, a. a. O., S. 300, S. 308 f.

'* U. B r e ts c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuerreform 86-90,
a. a. 0 ., S. 154 ff. Allenfalls langfristig mögen sich neue Verte ilungs
spielräume durch ein allokations- und wachstumspolitisch verbesser
tes Steuersystem ergeben, die spieltheoretisch als N icht-Nullsummen
spiel erfaßt werden müßten, dazu und Nachweise bei R. N e c k :  
Zur politischen Ökonomie von Steuerreformen, a. a. O., S. 155 ff.

der breiten Öffentlichkeit vorwiegend in ihren tatsächli
chen oder vermeintlichen Verteilungswirkungen rezi
piert, und darauf stellt folglich die Öffentlichkeitsarbeit 
und das Marketing der Verbände ab.

Aufgrund der überbordenden Regelungsdichte, Kom
plexität und Kompliziertheit des gegenwärtigen Steuer
systems ist zudem eine Abneigung der Steuerpflichtigen 
(aber auch des Steuerberatungsgewerbes und der Fi
nanzverwaltung) gegen jede Änderung nur allzu mensch
lich: Auf das bestehende Steuerrecht hat man sich einge
richtet; auf Änderungen des Steuerrechts muß man sich 
erst wieder neu einstellen. Steuerreformen entwerten das 
als Wissen um die Durchführung der Besteuerung akku
mulierte Humankapital teilweise und verursachen Trans
aktionskosten, namentlich Informationskosten12.

Nicht zuletzt ist zu bedenken, daß die Verbandsfunk
tionäre ein Interesse am Erhalt der Verbandstätigkeit ha
ben. Die Einstellung der Verteilungskämpfe in einem ver
einfachten und weniger steuerreformanfälligen Steuer
system könnte in den Augen der sie finanzierenden Ver
bandsmitglieder die Notwendigkeit der Verbandstätigkeit 
in Frage stellen. Die Verbandsfunktionäre und deren Mit
arbeiter haben ebenso wie die „Steuersparbranche“ und 
Teile des Steuerberatungsgewerbes sowie die ihren Tä
tigkeitsbereich verteidigende Finanzbürokratie grund
sätzlich ein Interesse am Erhalt des „rent seeking'"3 der 
Steuerpflichtigen, welches das unsystematische, kom
plexe und komplizierte Steuerrecht mit sich bringt. Auf 
der anderen Seite wird die Klage über das um sich grei
fende „Steuerchaos“ inzwischen allenthalben geführt, 
gerade auch von den Interessenorganisationen der 
Steuerberater und der Finanzbeamten.

Der Immobilismus der Steuerpolitik

Angesichts dieser Verhältnisse wird die Unsystematik 
des gegenwärtigen Steuersystems und der Immobilis
mus der Steuerpolitik verständlich. Die meisten Steuer
pflichtigen haben sich auf das bestehende Steuersystem 
eingestellt. Die relative Verteilungssituation einschließ
lich der kapitalisierten Steuervorteile wird als Besitz
stand verteidigt. Gleichzeitig wächst das Unbehagen der 
Besteuerten. Sie bemerken und erahnen die zuneh
mende Ungerechtigkeit der Steuerbelastung und verlan
gen über ihre Politiker, Verbände und sonstigen Stimmen
führer Erleichterungen. Die Politiker müssen jedoch mit 
einer asymmetrisch verzerrten Wahrnehmung einer 
Steuerreform durch die daran beteiligten Gruppen rech
nen'4. Eine aufkommensneutrale Steuerreform kann 
kurzfristig als Nullsummenspiel aufgefaßt werden'5. Es 
g ilt: Was die eine Gruppe erhält, muß der anderen wegge
nommen werden.

Die Mitglieder der von Umverteilungswirkungen be
sonders betroffenen Gruppen nehmen die drohenden
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Verteilungsnachteile deutlich, als unverständlich und als 
ungerecht wahr und überschätzen sie in ihrer Höhe. Ihre 
Verbandsvertreter werden mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden „Marketing“-Instrumenten gegen die Absich
ten der Politiker vorgehen. Die Mitglieder der übrigen 
Gruppen, die eigentlich langfristig vom Abbau der Steuer
vorteile einzelner Gruppen entweder durch höhere öffent
liche Leistungen oder niedrigere Steuern profitieren wür
den, sind dagegen desinteressiert, da die künftigen Vor
teile unsicher sind, individuell kaum ins Gewicht fallen 
oder gar nicht erst wahrgenommen werden. Deren Ver
bandsvertreter scheuen den Aufwand, sich in die Ausein
andersetzungen einzumischen und halten sich zurück'6. 
Einmal mehr zeigt sich hier der von der „ökonomischen 
Theorie der Politik“ auch theoretisch untermauerte Tat
bestand, daß Einzelinteressen relativ kleiner und homo
gener Gruppen -  besonders wenn sie als persönlich 
dringlich wahrgenommen werden -  sich leichter organi
sieren lassen als breite Allgemeininteressen'7. Aus 
Furcht vor unpopulären Maßnahmen werden daher not
wendige Steuerreformen auf die lange Bank geschoben 
oder nur halbherzig und unsystematisch durchgeführt, 
was das allgemeine Unbehagen weiter fördert'8. Ergeb
nis dieser Entwicklung ist ein interessengeleitetes „diffe
renziertes“ Steuerrecht'9, dessen hochkomplexe und 
-komplizierte Regelungsinhalte sich in einer undurch
schaubaren Fülle an Rechtsnormen niederschlagen. Epi
sche Breite und bis zur Unverständlichkeit verkompli
zierte Satzkonstruktionen zeichnen das äußere Erschei
nungsbild der resultierenden Paragraphenwerke aus.

Zentrale Leitbilder der Steuerpolitik, die die Wissen
schaft entwickelt, also vor allem eine weitgehend (wettbe

,s Vgl. K. T ip k e :  Über richtiges Steuerrecht, in: Steuer und W irt
schaft. 1988, S. 307.

”  Klassisch M. O ls o n :  Die Logik des kollektiven Handelns.
3. Aufl., Tübingen 1992. S. 4 ff.

'* U. B r e t s c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuerreform 86-90, 
a. a. 0 ., S. 154.

”  Vgl. S. F. F r a n k e :  Zur politischen Funktion konsensm obilisie
render Formeln in der parlamentarischen Demokratie: Das Beispiel des 
Leistungsfähigkeitsprinzips, in: Steuer und W irtschaft, 1984, S. 38; zur 
steuerpolitischen W illensbildung im US-Kongreß S. S. S u r r e y :  
Der amerikanische Kongreß und die S teue rlobby-W ie  es zu privilegie- 
renden Sondervorschriften in den Steuergesetzen kommt, in: Steuer 
und W irtschaft, 1981, S. 143 ff.

K Dazu die umfassenden Entwürfe von F. N e u  m a r k :  Grund
sätze gerechter und ökonomisch rationaler Steuerpolitik, Tübingen 
1970; H. H a l le r :  Die Steuern, Grundlinien eines rationalen
Systems öffentlicher Abgaben, 3. Aufl., Tübingen 1981.

J’ S. F. F r a n k e :  Zur politischen Funktion konsensbildender For
meln, a. a. O-, S. 37 f.; d e r s . :  Ein Beitrag zur Steuerreformpolitik, 
a. a. O., S. 179 ff.

”  K. T ip k e :  Die Steuerrechtsordnung, a. a. O . S. 1443.

”  G. B r e n n a n ,  J. M. B u c h a n a n :  Tax Reforms without 
Tears, in: H. J. A a r o n .  M. B o s k in  (Hrsg ): The Economics 
of Taxation, Washington D.C. 1980, S. 33.

’ • Ebenda. S. 35.

werbs- und wachstums-)neutrale, die wirtschaftliche Ent
faltung möglichst wenig beeinflussende Besteuerung, die 
Idee der Steuergerechtigkeit bzw. der Besteuerung nach 
der persönlichen Leistungsfähigkeit oder der Grundsatz 
der Einfachheit der Besteuerung20, werden dabei zum 
Lippenbekenntnis, zur „konsensmobilisierenden For
mel“ , mit der abweichenden Meinungen in den eigenen 
Reihen die Zustimmung zum Kompromiß ermöglicht und 
der Öffentlichkeit die Akzeptanz erleichtert wird2'. Nicht 
zuletzt erleichtert die begriffliche Unbestimmtheit und Of
fenheit allgemeiner Prinzipien der Besteuerung diese 
Entwicklung. Die damit verbundene Prinzipienerosion ir
ritiert oder zerstört das Rechtsbewußtsein und das 
Rechtsgefühl der Bürger und verdirbt die Steuermentali
tät; die Steuermoral sinkt22.

Letztlich kann eine solche Situation in einem instabi
len Teufelskreis enden. Es offenbart sich die Tendenz 
zum Gefangenendilemma: Da eine Gruppe, die ihre Privi
legien aufgibt, nicht damit rechnen kann, daß auch an
dere Gruppen Privilegien aufgeben müssen, wird ein ra
tionales Steuersystem zu einem öffentlichen Gut, das im 
kollektiven Abstimmungsprozeß unerreichbar ist.

Steuerpolitische Lösungen

Eine Verhandlungslösung der an der steuerpolitischen 
Willensbildung beteiligten Gruppen, die das Gefange
nendilemma aufbricht, ist angesichts der großen Zahl der 
vertretenen Interessen (wodurch das Einnehmen der vor
teilhaften Außenseiterposition einzelner Gruppen nicht 
wirksam verhindert werden kann) und der Komplexität 
des Regelungsinhalte (die wechselnde Koalitionen und 
Stimmentausch erwarten läßt) bei zentralen Fragen nur 
unter besonderen Umständen zu erwarten, etwa im Falle 
unabwendbarer finanzpolitischer Notwendigkeiten oder 
vor dem Hintergrund politischer Umbruchsituationen.

Allenfalls eine Entlastung aller könnte diese lähmende 
Situation überwinden. Dies wäre eine Art „Tax Reform 
without Tears“23, gleichsam eine Steuerreform nach dem 
Motto „allen wohl und keinem wehe“ , die auch den „Ver
lierern“ die Duldung erleichtert. Die Folge sind jedoch zu
nächst erhöhte Haushaltsdefizite, wie es das Beispiel der 
Einkommensteuerreformen in den USA der achtziger 
Jahre zeigt. Gelingt es andererseits, durch die Steuersen
kung und die Beseitigung struktureller Verzerrungen des 
Steuersystems die wirtschaftliche Entwicklung der ge
samten Volkswirtschaft spürbar zu beleben, wird eine sol
che zunächst nicht aufkommensneutrale Steuerreform 
langfristig neue Verteilungsspielräume eröffnen, sich 
also teilweise selbst finanzieren24. Dieser Zusammen
hang war eine der zentralen Ideen des Konzepts der an
gebotsorientierten Steuerpolitik, das Anfang der achtzi
ger Jahre namentlich in den USA zum führenden steuer
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politischen Leitbild avancierte. In der breiten Öffentlich
keit wurde es anhand der berühmten Latter Curve auf den 
Punkt gebracht und popularisiert25.

In der Praxis hat sich diese Idee freilich, zumindest was 
die Entwicklung des US-Bundeshaushaltes anbelangt, 
nicht bestätigt.

Die Wissenschaft hat darüber hinaus weitere Strate
gien entwickelt, den Immobilismus und die Unsystematik 
des Steuerreformprozesses zu überwinden. Als deren 
vielversprechendste werden seit einiger Zeit konstitutio
nelle Beschränkungen der Regelungskompetenzen des 
politischen Systems diskutiert26. Auf diese Weise sollen 
Zwänge und Versuchungen von den Politikern genom
men werden, dem Werben und Drohen der Verbände und 
Gruppen zu willfahren. Eine solche bereits bestehende 
konstitutionelle Begrenzung gegen eine übermäßige 
Steuerprivilegierung ist der Gleichheitsgrundsatz, der 
insbesondere im Rahmen der steuerlichen Belastungs
konzeption des Leistungsfähigkeitsprinzips entwickelt 
und mit Inhalten ausgefüllt werden kann27. Auf diese 
Weise können die gröbsten Mißstände beseitigt oder ver
hindert werden, doch läßt sich das Leistungsfähigkeits
prinzip nicht auf die zahlreichen „Sozialzweck"- oder 
„Gestaltungsnormen“ anwenden, mit denen das gegen
wärtige Steuerrecht durchsetzt ist und die sich besonders 
für die Steuerprivilegierung von Gruppen eignen.

Als konstitutionelle Begrenzungen sind ferner vorge
schlagen worden28: Restriktionen für die Gestaltung der 
Steuerbemessungsgrundlagen und die Höhe der Steuer
sätze, die Integration von Einnahmen- und Ausgabenent
scheidungen, die Zweckbindung von Einnahmen, die Er
schwerung der Kreditfinanzierung und eine qualifizierte 
Mehrheitsregel von z.B. zwei Dritteln bei der Gewährung 
von Steuervergünstigungen. So bedenkenswert vor allem 
der letzte Vorschlag ist, es bleiben doch zahlreiche Ein
wände gegen die Praktikabilität derartiger konstitutionel
ler Begrenzungen der Staatstätigkeit. Entweder lassen 
sich die Vorschläge nicht mit den herrschenden Steuer
lastverteilungskonzeptionen vereinbaren, namentlich 
dem Leistungsfähigkeitsprinzip, oder sie schränken die 
Flexibilität der öffentlichen Haushalte sehr stark ein; 
nicht zuletzt sind unter Umständen schwerwiegende De

”  Die Laffer Curve ist benannt nach dem kalifornischen W issenschaft
ler Arthur B Laffcr. dazu J. W a n n is k i :  Taxes, Revenue and the 
„Laffer Curve“ , in: A. B. L a f fe r ,  J. P. S e y m o u r  (Hrsg.): 
The Economics of the Tax Revolt, New York u.a. 1979, S. 7 ff.

*  G. B r e n n a n ,  J. M. B u c h a n a n :  Reasons of rules,
Constitutional political economy. Cambridge u. a. 1980; dazu auch 
H. G r o s s e k e t t l e r : Der Brennan-Buchanan-Plan zur Eindäm
mung von Staatstätigkeit oder: Brauchen w ir eine neue Finanzwissen
schaft?, in: Finanzarchiv, 1981, S. 496 ff.

77 S. B a c h : Die Perspektiven des Leistungsfähigkeitsprinzips im 
gegenwärtigen Steuerrecht, in: Steuer und W irtschaft, 1991, S. 116 ff.

'•  H. M a n n , a. a. O., S. 191 ff.

finitionsprobleme zu lösen. Auch ist zu fragen, wie derar
tige Verfassungsänderungen durchgesetzt werden sollen. 
Entsprechende Verfassungsentwürfe träfen in gleicher 
Weise auf die dargestellten Verhältnisse der steuerpoliti
schen Willensbildung, wie die übrigen Steuerreformvor
schläge. Um die für Verfassungsänderungen meist vorge
schriebenen qualifizierten Mehrheiten in den Gesetzge
bungsorganen zu erreichen, wäre erst recht ein Konsens 
zwischen den größten und einflußreichen Gruppen nötig, 
um das beschriebene Gefangenendilemma zu umgehen.

Auswahl des politischen Führungspersonals

Andere Überlegungen stellen auf die Rekrutierungs
und Selektionsmechanismen des politischen Führungs
personals ab. Saßen in der Anfangszeit des Parlamenta
rismus überwiegend noch wirtschaftlich unabhängige 
„Honoratioren“ in den Parlamenten29, so sind die heuti
gen Berufspolitiker persönlich tief eingebunden in ihre 
Rolle und in ihre politische Gruppierung, der sie meist 
schon von Jugend an verbunden sind30. Die politische Ar
beit ist ihre Lebenswelt. Über wesentliche Erfahrungen 
außerhalb der politischen Apparate verfügen nur noch die 
wenigsten von ihnen. Politische Nachteile lassen sie vor 
unpopulären Steuerreformen zurückschrecken, da sie 
damit rechnen müssen, daß der politische Gegner dies 
ausschlachtet. Allenfalls Politiker von der Statur eines 
„Staatsmanns“ , die durch Persönlichkeit und Charisma 
überzeugen und ihren Anhängern neue Perspektiven auf
zuzeigen verstehen3' , vermögen unpopuläre Steuerre
formen durchzusetzen.

Überlegungen zu Strukturreformen des politischen Sy
stems, die die Auswahl des politischen Führungsperso
nals verbessern sollen, kommen u.a. zu folgenden Vor
schlägen : Beschränkung der Legislaturperioden für Man
datsträger, Trennung von Partei- und Fraktionsämtern, 
Aufstellung von unabhängigen Kandidaten, längere Be
rufserfahrungen außerhalb der politischen Apparate als 
Voraussetzung für ein politisches Amt, öffentliche Vor
stellung des beruflichen Werdegangs der Kandidaten, 
Verbot der Blockwahl32. Ob solche Empfehlungen reali
stisch sind, sei hier dahingestellt.

”  Ähnliches schwebt Friedrich August von Hayek vor, der in die Paria-
mente ausschließlich w irtschaftlich und parteilich unabhängige Perso
nen reifen Afters (zwischen 45 und 60 Jahren!) entsenden will, F. A.
v. H a y e k  : Recht, Gesetzgebung und Freiheit, Bd. 3: Die Verfas
sung einer Gesellschaft freier Menschen, Landsberg am Lech 1981, 
S. 156 f.

30 Dazu D. H e r z o g ,  a. a. O., S. 28 ff.

3' In e iner psychoanalytisch orientierten Ergänzung der „ökonom i
schen Theorie der Politik“ entwickeln Guy Kirsch und Klaus Mack
scheidt verschiedene Politikertypen, u.a. den „Staatsm ann", der -  wie 
ein Therapeut -  der politischen Öffentlichkeit kollektive Neurosen und 
Tabus verdeutlicht, ..aufarbeitet“ und dem politischen D iskurs zu einer 
größeren inneren Freiheit verhilft, G. K i r s c h .  K. M a c k 
s c h e id t :  Staatsmann. Demagoge, Amtsinhaber -  Eine psychologi
sche Ergänzung der ökonomischen Theorie der Politik. Göttingen 1985.
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Das Grundproblem besteht letztlich darin, die verkru
steten Strukturen der steuerpolitischen Willensbildung 
aufzubrechen und politischen Handlungsspielraum zu
rückzugewinnen. Der Anspruch einer allseits beliebten 
und konsensfähigen Steuerreform muß dazu aufgegeben 
werden, ebenso die Idee einer „permanenten“ Steuerre
form der kleinen Schritte33. Angesichts der dargestellten 
Verhältnisse der finanzpolitischen Willensbildung ver
schärft eine solche Vorgehensweise eher noch die Ten
denz zum entsystematisierten, von Partialinteressen 
durchsetzten Steuerrecht34. Statt dessen erscheint es er
folgversprechender, zunächst ohne Rücksicht auf die poli
tischen Verhältnisse einen wissenschaftlichen und 
systematischen Entwurf zu präsentieren. Dieser muß an
schließend mittels eines geschickten Steuerreform-„Mar- 
ketings“ in die steuerpolitische Willensbildung lanciert und 
langfristig mit den begünstigten Gruppen gegen den 
Widerstand der benachteiligten Gruppen durchgesetzt 
werden35. Nicht zuletzt bedarf dies einer gut organisierten, 
intensiven und offensiven Öffentlichkeitsarbeit36 bis hin zu 
Formen der „moral suasion“ und „Seelenmassage“37.

Die Geschichte des Steuersystems der Bundesrepu
blik seit der unmittelbaren Nachkriegszeit als auch die 
Steuerreformen anderer westlicher Industrieländer der 
letzten zehn Jahre zeigen, daß die Steuerpolitik westlich
parlamentarischer Demokratien durchaus fähig ist zu 
tiefgreifenden „wissenschaftlichen“ Steuerreformen -  zu 
Steuerreformen also, die nicht durch unmittelbaren politi-

”  So jüngst etwa E. K. S c h e u c h ,  U. S c h e u c h :  Cliquen, 
Klüngel und Karrieren. Über den Verfall der politischen Parteien -  eine 
Studie, Reinbek bei Hamburg 1992, S. 122 ff.
33 Dazu G. S c h m ö ld e r s :  Permanente Steuerreform, in: Steuer 
und W irtschaft, 1971, S. 37 ff.; K.-H. H a n s m e y e r :  Umbau des
Steuersystems, Berlin 1979, S. 9.
3< U. B r e t s c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuerreform 86-90,
a. a. O., S. 156 f.; K. T ip k e :  Lehren aus der Steuerreform 1990, 
a. a. O , S. 304, S. 308 f.
35 U. B r e t s c h n e id e r ,  C. K a s t r o p :  Steuerreform 86-90,
a. a. O , S. 157; K. T ip k e :  Lehren aus der Steuerreform 1990,
a .a .O .,S . 301 ff ,S . 308 f.; d e r s . :  Die Steuerrechtsordnung, a. a. O.,
S. 1463 ff.

sehen Druck veranlaßt sind („politische Steuerreform"), 
sondern eine grundlegende und an systematischen Über
legungen orientierte „organische“ Reform von Steuern 
zum Ziel haben38. Auch in der Bundesrepublik sind in den 
letzten Jahrzehnten solche Steuerreformen durchgeführt 
worden: Die Umsatzsteuerreform 1968, die den Übergang 
zur Mehrwertsteuer vom Konsumtyp brachte, und die Kör
perschaftsteuerreform im Jahre 1977, die das „klassi
sche“ System der Körperschaftsteuer beseitigte und das 
Vollanrechnungsverfahren einführte. Beiden Reformen 
war gemeinsam, daß die aus dem wissenschaftlichen 
Raum vorgetragenen Konzeptionen zwar eine sehr lange 
Vorlaufzeit -  zum Teil über 20 Jahre -  benötigten, dann 
aber ohne nennenswerte Abstriche an ihrer Konzeption 
verwirklicht werden konnten.

Es zeigt sich die Notwendigkeit, daß eine „wissen
schaftliche“ Steuerreform zunächst zum Politikum, also zu 
einer „politischen“ Steuerreform, gemacht werden muß. 
Deren Vorteilhaftigkeit und Notwendigkeit muß den an der 
steuerpolitischen Willensbildung beteiligten Gruppen und 
der breiten Öffentlichkeit solange verdeutlicht werden, bis 
der Immobilismus und Strukturkonservatismus, den die 
Canard'sche Steuerregel beschreibt, gleichsam von innen 
heraus überwunden ist: bis die übrigen Verbände und Po
litiker sich der Diskussion nicht mehr entziehen können 
und eine Mehrheit zugunsten der Reform möglich wird.

36 Für eine w irksamere Öffentlichkeitsarbeit der Finanzverwaltung und 
der F inanzpolitik plädierte schon G. S c h m ö ld e r s :  Ö ffentlich
keitsarbeit und Finanzverwaltung, in : A. M ü l le r - A r m a c k ,  H. B. 
S c h m id t  (Hrsg.): W irtschafts* und Finanzpolitik im Zeichen der So
zialen M arktw irtschaft, Festgabe für Franz Etzel, S tuttgart-Degerloch 
1967, S. 335 ff.; G. S c h m ö ld e r s :  Finanzpolitik, a. a. O., S. 144 f.

37 Dazu G. S c h m ö ld e r s :  Die Konjunkturpolitik der „moral 
suasion",in : E. v. B e c k e r a th  u .a . (Hrsg.): W irtschaftsfragen 
der freien Welt, Frankfurt a.M. 1957, S. 282 ff.

3fl Zum Begriff der „w issenschaftlichen" Steuerreform in Abgrenzung 
von der „politischen“ Steuerreform K.-H. H a n s m e y e r :  Die heu
tige Steuerreformdiskussion vor dem H intergrund struktureller W and
lungen des Steuersystems, in: H. Z im m e r m a n n  (Hrsg.): Die
Zukunft der Staatsfinanzierung, Stuttgart 1988, S. 61 f.
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